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Art. 1 § 11 StadtErnG Voraussetzung
für die Enteignung

 StadtErnG - Stadterneuerungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.03.2020

1. (1)Eine Enteignung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist nur zulässig, wenn die in Aussicht

genommene Bebauung des zu enteignenden Grundstückes den Bauvorschriften entspricht und ihre finanzielle

Durchführung gesichert ist.

2. (2)Die finanzielle Durchführung ist gesichert, wenn der Enteignungswerber nachgewiesen hat, daß er über die zur

Durchführung der Enteignung und der Bebauung des zu enteignenden Grundstückes erforderlichen finanziellen

Mittel verfügt.

3. (3)Erklärt der Enteignungswerber im Enteignungsantrage, daß er für das Bauvorhaben eine Förderung aus

öffentlichen Mitteln beantragen wird, gilt die Finanzierung des Bauvorhabens auch dann als gesichert, wenn die

Voraussetzungen für die vom Enteignungswerber in Aussicht genommene Förderung gegeben sind und er über

die nach den Bestimmungen über diese Förderung vorgesehene Eigen- und Fremdmittel verfügt.
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